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sehr geehrte seniorinnen 
und senioren,

nach Informationen des statistischen Bun-
desamtes sind gegenwärtig 20 Prozent 
der Menschen 65 Jahre und älter – und 
das bei sinkender Bevölkerungszahl. Be-
reits in den kommenden Jahrzehnten wird 
der Anteil älterer Menschen deutlich stei-
gen. Im Jahr 2060 wird dann jeder Drit-
te mindestens 65 Lebensjahre durchlebt 
haben – jeder siebente wird sogar 80 Jahre 
oder älter sein. So kann auch in der Han-
sestadt Rostock bis 2020 eine sinkende 
Bevölkerungszahl nicht gänzlich ausge-
schlossen werden. 

Die Gestaltung des demografischen Wan-
dels und seine Folgen ist eine kommunale 
„Daueraufgabe“, die Ideen und Ressourcen 
benötigt, aber uns ebenso Chancen bietet. Karina Jens

Grußwort
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Mit Blick auf die weitere Stadtentwicklung 
sind eine Reihe von Handlungsfeldern zu 
beachten wie z. B. das Wohnen, die Ge-
sundheit und die Bildung – Aspekte – die 
im kommunalen Programm „Älter wer-
den in Rostock“ bereits entwickelt und 
durch den Seniorenbeirat mit großem 
Engagement begleitet wurden. Dabei sind 
auch die Aufgabenfelder des Seniorenbei-
rats, der nunmehr seit über 16 Jahren das 
Zusammenspiel der Generationen in der 
Stadt gemeinsam mit den Einrichtungen, 
Vereinen und Verbänden organisiert, zu-
kunftsorientiert ausgerichtet.

Dieses bürgerschaftliche Engagement 
ist gerade 2011 – im Europäischen Jahr 
der Freiwilligentätigkeit – besonders 

hervorzuheben. Mit dem Seniorenrat-
geber sollen die Fragen nach positiven 
Lebenskonzepten und Leitbildern in einer  
alternden Gesellschaft ebenso beantwor-
tet werden wie auch Perspektiven und 
Möglichkeiten für einen erfüllten 3. Le-
bensabschnitt aufgezeigt werden.

Herzlichst 

Ihre 

Karina Jens
Präsidentin der Bürgerschaft
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Liebe seniorinnen und senioren,

auf Grund der demo-
grafischen Entwicklung 
nimmt der Anteil der 
älteren Bürgerinnen 
und Bürger in unserer 
Stadt immer mehr zu. 

Damit Ihnen eine ak-
tuelle Handreichung 

über die vielfältigen Möglichkeiten der 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in 
der Hansestadt Rostock zur Verfügung 
steht, hat der Seniorenbeirat, mit Unter-
stützung der Stadtverwaltung die jetzt 
vorliegende Broschüre „Älter werden in 
der Hansestadt Rostock – Informationen 
für Seniorinnen und Senioren“ überarbei-
tet und auf den neuesten Stand gebracht. 
Viele Vereine, Verbände, Organisationen 

und Institutionen sind dort aufgeführt. 
In übersichtlicher Form können Sie sich 
über die umfangreichen Angebote zu 
Ihrer individuellen Lebensgestaltung im 
Alter informieren und ggf. Hilfe erfahren. 
Gleichzeitig erhalten Sie Anregungen, 
sich bürgerschaftlich engagieren zu kön-
nen. So hat jeder die Möglichkeit und die 
Chance entsprechend seinen Fähigkeiten 
dazu beizutragen, unsere Hansestadt seni-
orenfreundlich zu gestalten. Allen, die zur 
Erarbeitung des Wegweisers beigetragen 
und das Anliegen finanziell unterstützt 
haben, ein herzliches Dankeschön.

Mit freundlichen Grüßen

Heinz Käkenmeister
1. Sprecher des Seniorenbeirates

Vorwort
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Mitglieder:
Heinz Käkenmeister
Erika Drecoll
Ellen Lange
Herbert Würzner
Günter Taufmann

•
•
•
•
•

Irmtraud Thomsen
Marlies Bergmann
Heidrun Menter
Margarete Neumann
Rudolf Pfau

•
•
•
•
•

Waltraud Bublak
Bärbel Krause
Helga Richter
Dr. Adelheid Pevestorf

•
•
•
•

Interessenvertreter der Seniorinnen und 
Senioren der Hansestadt Rostock ist der 
Seniorenbeirat. Er wurde am 12. Juli 2000 
auf Initiative vieler Rostocker Seniorinnen 
und Senioren durch Beschluss der Bürger-
schaft der Hansestadt Rostock gebildet. 
Der Seniorenbeirat setzt sich zusammen 
aus acht Vertreterinnen und Vertretern 
der Ortsbeiräte und sieben Vertreterinnen 
und Vertretern von Verbänden, Vereinen, 
Organisationen und Kirchengemeinden. 
Diese Mitglieder werden durch die Bür-
gerschaft für die Dauer einer Wahlperiode 
bestellt. Der Seniorenbeirat arbeitet ehren-
amtlich. Seine Rechte und Pflichten sind 
in einer Geschäftsordnung geregelt und 
auch in der Hauptsatzung der Hansestadt 
Rostock festgeschrieben.

seniorenbeirat Hansestadt Rostock
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das anliegen des seniorenbeirates 
besteht darin:

die Interessen und Belange der Seni-
orinnen und Senioren der Hansestadt 
Rostock zu vertreten 
die politischen Gremien besonders in 
Hinblick auf die demografische Ent-
wicklung der Gesellschaft für senioren-
relevante Belange zu sensibilisieren, um 
nachhaltiges und zukunftsorientiertes 
Handeln zu ermöglichen.
in Zusammenarbeit mit den politischen 
Gremien der Bürgerschaft und den Äm-
tern der Stadtverwaltung die stärkere 
Einbeziehung der älteren Bürgerinnen 
und Bürger in Entscheidungen, die sie 
selbst betreffen, einzufordern.

•

•

•

die aufgaben des seniorenbeirates:

Ansprechpartner für die Seniorinnen 
und Senioren der Hansestadt Rostock 
zu sein
die Bürgerschaft mit ihren Ausschüssen 
zu beraten und Empfehlungen einzu-
bringen, die zur Verbesserung der Le-
benssituation von Seniorinnen und Se-
nioren beitragen
Öffentlichkeitsarbeit für die Seniorinnen 
und Senioren zu leisten
Einsatz für die rechtliche Stellung von 
Seniorenbeiräten.

Der Seniorenbeirat wählt aus seinen Rei-
hen einen Sprecherrat, der aus vier Mit-
gliedern besteht. 

•

•

•

•
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Weiterhin bildet der Seniorenbeirat aus 
seinen Reihen folgende Arbeitsgruppen:

Bildung, Kultur und Sport
Gesundheit, Soziales und Wohnen im 
Alter
Ordnung, Sicherheit, Umwelt und Ver-
kehr.

Die Arbeitsgruppen werden durch weitere 
Seniorinnen und Senioren, die Interesse an 
einer Mitarbeit haben, unterstützt.

Zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit des 
Seniorenbeirates ist im Haushalt der Stadt-
verwaltung ein Titel eingestellt.

Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben wird 
der Seniorenbeirat durch ein Seniorenbüro 
unterstützt. Es koordiniert die Zusammen-
arbeit mit den Ausschüssen der Bürger-
schaft, mit den Ämtern der Stadt, mit 
den Vereinen und Verbänden und bereitet 
Tagungen des Seniorenbeirates vor.

•
•

•

kontakt:

Der Seniorenbeirat ist zu erreichen
über das Seniorenbüro

St.-Georg-Straße 109
Haus II, Zimmer 0.25
18055 Rostock
Telefon: 0381 381-5022
E-Mail: seniorenbeirat@rostock.de

sprechzeiten:

Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag 13.00 – 15.00 Uhr

und nach Vereinbarung

Sie erreichen uns mit den Straßenbahn-
linien 4, 5 und 6 (Haltestelle Leibniz-
platz).
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Mitglieder: 

Günter Taufmann 
Heidrun Menter
Walter Schindelarz 
Helga Richter
Karin Cziwerny
Jutta Leipner
Dr. Hans Austel
Herbert Raupach
Adelia Engel

•
•
•
•
•
•
•
•
•

arbeitsschwerpunkte:

Im Rahmen der Arbeit des Seniorenbeirates 
nimmt die Arbeitsgruppe folgende Aufga-
ben eigenständig wahr:

Mitarbeit und Beratung in den Fachaus-
schüssen der Bürgerschaft – Schule und 
Sport sowie Kultur zu seniorenrelevanten 
Themen

Informationen, Besichtigungen, Ge-
spräche über Angebote für Seniorinnen 
und Senioren in Rostock in folgenden 
Institutionen und Einrichtungen: Hoch-
schule für Musik und Theater, Volks-
hochschule, Seniorenakademie, Theater 
der Stadt, Sportstätten der DKB-Arena, 
Rostocker Sportvereine, Stadtsportbund 
und Stadtteil- und Begegnungsstätten

Mitwirkung bei zentralen Kultur- und 

•

•

•

arbeitsgruppe 
Bildung, kultur und sport
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Sportveranstaltungen, z.B. Senioren- 
und Gesundheitstage in Rostock, Senio-
rensportfeste, der IGA-Park als Bildungs-
ort, aktive Teilnahme beim Seniorentanz 
und in Senioren-Chören

Stärkung des bürgerschaftlichen Enga-
gements zur Verbesserung der Rahmen-
bedingungen für das Ehrenamt 

Entwicklung einer neuen Kultur der 
Anerkennung und Wertschätzung des 
geleisteten bürgerschaftlichen Engage-
ments

Vermeidung von Altersdiskriminierung 
und sozialer Ungerechtigkeiten.

•

•

•
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Bei uns werden sie
gut beraten.
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Im ganzen VVW-Netz unterwegs:
Rostock und Umgebung. Für alle ab 60 Jahre.

PreisHit für
die wilden 60er

Das Mobil60-Ticket ist erhältlich in allen Partner-Filialen des VVW.

Ausführliche Informationen bei allen Verbundunternehmen
oder unter www.verkehrsverbund-warnow.de

im günstigen

Abo
Mobil60-Ticket
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Mitglieder:
Marlies Bergmann
Rudolf Pfau
Brigitte Schindelarz
Gerhard Pehn
Werner Bastian

arbeitsschwerpunkte:

Im Rahmen der Arbeit des Seniorenbei-
rates nimmt die Arbeitsgruppe folgende 
Aufgaben eigenständig wahr:

Mitarbeit und Beratung in den Fachaus-
schüssen der Bürgerschaft zu senioren-
relevanten Themen und zwar im:

 Bau- und Planungsausschuss, Ausschuss 
für Stadt- und Regionalentwicklung, 
Umwelt und Ordnung.

•
•
•
•
•

•

arbeitsgruppe 
ordnung, sicherheit, Umwelt und Verkehr

aktivitäten: 

Einflussnahme auf die Gestaltung einer 
seniorenfreundlichen Stadt

Mitwirkung bei der Verkehrssicherheit 
durch Kontrolle öffentlicher Straßen, 
Plätze und Gebäude auf Barrierefreiheit

Vermittlung von Hinweisen der Ro-
stocker Polizei zum Thema: „Sicherer 
Herbst – Schutz Älterer vor Kriminalität“

•

•

•
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mediaprint
infoverlag gmbh www.alles-deutschland.de

Erfahrung in allen Lebenslagen

Betreutes Wohnen (mit Hausnotruf und optionalen Pflegeleistungen):
Sie behalten Ihre eigene Wohnung und genießen darin Sicherheit und Betreu-
ung innerhalb unseres gesamten Wohnungsbestandes in allen Stadtteilen.

Ambulant BetreuteWohngruppen
(Storchenwiese Rethwisch oder Helsinkier Str. 38):

Sie leben innerhalb kleiner Wohngruppen 
- jedoch in Ihren eigenen vier Wänden.
Das Therapie- und Pflegepersonalteam

betreut Sie rund um die Uhr.
Senioren- und behindertengerechte 

Ausstattungen wie Treppenlift,
barrierefreie Aufzüge und Notruf

schaffen Erleichterung, wenn es 
nicht mehr ohne Hilfe geht...

Haben Sie Fragen dazu oder
wünschen eine Beratung?
Rufen Sie uns an.
Wir sind gern

für Sie da!
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Mitglieder:
Irmtraud Thomsen
Margarate Neumann
Bärbel Krause
Waltraud Bublak
Doris Werner
Rita Bohk
Iris Tschischke
Dr. Adelheid Pevestorf
Klaus Reif

arbeitsschwerpunkte:

Das Aufgabenprofil dieser Arbeitsgruppe 
bezieht sich auf die im Programm „Älter 
werden in Rostock“ festgeschriebenen 
Handlungsfelder. In enger Verknüpfung 
mit der Arbeit des Sozial- und Gesund-
heitsausschusses der Bürgerschaft setzt 
sich die Arbeitsgruppe für die 

gesundheitspolitischen
gesundheitlichen und
sozialen Belange

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

von Seniorinnen und Senioren, insbeson-
dere zu Fragen wie

Armut im Alter
Pflege
Wohnen im Alter
Prävention u.ä. ein.

„Initiative oma- und opa- 
Patenschaften“

Um den Kontakt zwischen Jung und Alt 
zu fördern und im Berufsleben stehende 
Mütter und Väter zu unterstützen, hat die 
AG diese Initiative ins Leben gerufen.

•
•
•
•

arbeitsgruppe 
Gesundheit, soziales und Wohnen im alter



�4Stark für alle Generationen
Spitzenmedizin am Universitätsklinikum Rostock.

Jede Erkrankung ist mit Sorgen und Ängsten verbunden. Wir wissen das und möchten deshalb
helfen: Nicht nur durch medizinische Behandlung, sondern auch durch Information. Je mehr
Sie über Ihre Krankheit wissen, desto eher können Sie mit ihr umgehen. Einige Beschwerden
treten vorwiegend im fortgeschrittenen Alter auf. Unsere Experten sind darauf vorbereitet, Ihre
Fragen im Rahmen ihrer Spezialsprechstunden zu beantworten:

• Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde (u. a. Starerkrankungen und Netzhauterkrankungen)
• Orthopädische Klinik und Poliklinik (u. a. Arthrose)
• Klinik und Poliklinik für Urologie
• Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde
• Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechselkrankheiten (u. a. Diabetes und Osteoporose)
• Universitäres Herzzentrum
• Zentrum für Nervenheilkunde (u.a. Gedächtnissprechstunde)

Informationen zu Zeit und Ort erhalten Sie in der jeweiligen Klinik oder über die Zentrale.

Universitätsklinikum Rostock AöR
Schillingallee 35
18057 Rostock
Telefon: 0381 494-0
www.med.uni-rostock.de
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Seit dem 1. September 2008 gibt es in 
den Räumen des Seniorenbüros der Han-
sestadt Rostock ein neues Angebot. Vier 
seniorTrainer/innen (Dietrich Leymannek, 
Dr. Marga Vogt, Günter Vogt und Heide-
marie Bonke) haben ein Projekt zur Ver-
mittlung von Menschen entwickelt, die 
ehrenamtlich tätig werden wollen.

Infobörse für bürgerschaftliches 
engagement in Rostock –

Strukturell ist die „Informationsbörse zum 
bürgerschaftlichen Engagement älterer 
Menschen“ dem Schwerpunkt „Älter wer-
den in Rostock“ im Rahmen des Gesunde-
Städte-Projekts angegliedert worden. Ge-
tragen wird die Informationsbörse durch 
das Amt für Jugend und Soziales und das 
Gesundheitsamt in enger Kooperation 
mit dem Seniorenbeirat der Hansestadt 
Rostock. 

kurz „ehrenamtsbörse Rostock“
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Ziel des Projektes ist die Förderung bürger-
schaftlichen Engagements in unserer Stadt 
zum einen, aber auch zu einer erhöhten 
Wertschätzung ehrenamtlichen Engage-
ments beizutragen.

Suchen Sie engagierte Ehrenamtlerinnen 
und Ehrenamtler oder wollen Sie Ehren-
amtsarbeit leisten, dann sind Sie hier rich-
tig!

Unser angebot:

Information zu ehrenamtlichen Tätig-
keiten
individuelle Beratung und Recherche 
nach einer interessanten Tätigkeit
Unterstützung von gemeinnützigen Ein-
richtungen bei der Suche geeigneter 
Bewerber/innen
Kontaktvermittlung

•

•

•

•

Unseren Schwerpunkt legen wir natürlich 
auf Ihre PERSÖNLICHE BERATUNG!

Vereinbaren Sie am besten einen Termin 
mit uns! Wir freuen uns auf Ihren Kon-
takt!

Team Ehrenamtsbörse
Seniorenbüro der Hansestadt Rostock
Haus II, Zimmer 0.25 
St.-Georg-Straße 109, 18055 Rostock
Telefon: 0381 381-5022

Unsere Sprechzeiten im Büro:
Dienstag und Donnerstag
13.00 – 15.00 Uhr 

Sie erreichen uns mit den Straßenbahn-
linien 4, 5, 6 (Haltestelle Leibnizplatz).



��

ortsamt nordwest 1
A.-Tischbein-Straße 48 (Klenow Tor),
18109 Rostock
Telefon: 0381 381-2864, -2862
Fax: 381-2870
E-Mail: ortsamtnw1@rostock.de

ortsamt nordwest 2
Warnowallee 30, 18107 Rostock
Telefon: 0381 381-3101, -3102
Fax: 381-3120
E-Mail: ortsamtnw2@rostock.de

ortsamt West
Goerdelerstraße 53, 18069 Rostock
Telefon: 0381 381-2800, -2801
Fax: 381-2640
E-Mail: ortsamtwest@rostock.de

ortsamt Mitte
Neuer Markt 3, 18055 Rostock
Telefon: 0381 381-2230, -2243
Fax: 381-2605
E-Mail: ortsamtmitte@rostock.de

ortsämter –  
adressen, Öffnungszeiten und Leistungen

ortsamt ost
J.-Nehru-Straße 33, 18147 Rostock
Telefon: 0381 381-5200, -5201
Fax: 381-5219
E-Mail: ortsamtost@rostock.de

Öffnungszeiten:

Montag 09.00 – 12.00 Uhr
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr und
 13.30 – 17.30 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr und 
 13.30 – 16.00 Uhr
Freitag 09.00 – 12.00 Uhr

die Hansestadt Rostock bietet Ihnen 
in den ortsämtern folgende dienst-
leistungen an:

Adressenänderung im Fahrzeugschein 
bei Wohnungswechsel innerhalb der 
Stadt 
Amtliche Beglaubigungen von Ab-
schriften, Zeugnissen und Unterschriften 
von Schriftstücken von bzw. für Behör-
den 

•

•
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Anmeldungen, Abmeldungen und Um-
meldungen bei Wohnungswechsel 
Ausgabe von gelben Säcken 
Ausgabe von GEZ-Formularen 
Ausgabe von Untersuchungsberechti-
gungsscheinen an Jugendliche unter 
18 Jahren 
Auskunft aus dem Gewerbezentralregis-
ter 
Auskünfte zur Vereins-, Kultur- und So-
zialarbeit im Ortsamtsbereich 
Beantragung und Ausgabe von Bewoh-
nerparkausweisen (nur in den Ortsäm-
tern Mitte in Stadtmitte und Nordwest 1 
in Groß Klein) 
Bescheinigung und Auskünfte aus dem 
Melderegister 
Bürgerberatung: Grundlegende In-
formationen über Zuständigkeiten in-
nerhalb der städtischen Verwaltung, 
allgemeine Auskünfte zur Stadt, Aus-
gabe von Informationsmaterial, Ent-
gegennahme und Weiterleitung von 
Hinweisen, Beschwerden und Anre-
gungen 

•

•
•
•

•

•

•

•

•

Ehrung von Alters- und Ehejubilaren 
Einsichtnahme in Bebauungspläne 
Entgegennahme von Anregungen und 
Beschwerden 
Entgegennahme von Fundsachen 
Führungszeugnisse 
Hundeanmeldung, Hundeabmeldung, 
Verkauf von Hundesteuer-Ersatzmar-
ken 
Kontaktherstellung zu den zuständigen 
Schiedsstellen 
Kontaktvermittlung zu den Ortsbeirä-
ten 
Öffentliche Bekanntmachungen durch 
Aushänge 
Öffentliche Auslegung von Plänen 
Pass- und Ausweisangelegenheiten  
(Reisepässe, Personalausweise, Kinderrei-
sepässe und vorläufige Dokumente) 
Verkauf von Angelberechtigungen für 
die Unterwarnow 

Alle Angelegenheiten können Sie, unab-
hängig vom Wohnsitz, in den fünf Orts-
ämtern erledigen.

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•
•

•
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stadtteil- und Begegnungszentren

Der demografische Wandel und die sich 
daraus ergebenden verändernden Lebens- 
und Arbeitsbedingungen bringen auch 
für die Hansestadt Rostock große gesell-
schaftliche Herausforderungen mit sich. 
Familienstrukturen verändern sich u. a. 
durch räumliche Trennung, Singlehaus-
halte nehmen zu, sozialer Zusammenhalt 
geht oft verloren.

Mit der Umsetzung des Rahmenkonzeptes 
für die Arbeit von Stadtteil- und Begeg-
nungszentren will die Hansestadt Rostock 
dem entgegentreten. Seit dem Jahr 2003 
wurden deshalb neun Stadtteil- und Be-
gegnungszentren eingerichtet. 

Ziel dieser Zentren ist es, unsere Stadt 
für junge wie für alte Menschen gleicher-
maßen lebenswert zu gestalten und so 
den Generationendialog und den Gene-
rationenzusammenhalt zu fördern. Vielen 
Menschen, gleich welchen Alters, mit oder 
ohne körperliche Einschränkungen, gleich 
welchen  Geschlechts, welcher Nationa-

stadtteil- und Begegnungszentren/
seniorenbegegnungsstätten

lität und welcher Weltanschauung soll in 
ihren Stadtteil- und Begegnungszentren 
die Möglichkeit zur Kommunikation und 
zum Erfahrungsaustausch gegeben wer-
den. Ebenso soll zu eigenen Aktivitäten 
angeregt werden.

Ältere Menschen wollen ihr Leben und 
ihr Lebensumfeld mit gestalten und ihre 
lebenslangen Erfahrungen und ihr Wis-
sen für die Allgemeinheit einsetzen. Sie 
sind ebenso wie jüngere Menschen be-
reit, freiwillig ehrenamtliche Aufgaben 
und Verantwortung zu übernehmen. 
Ausgehend von dieser Grundannahme, 
ist die Arbeit in den Stadtteil- und Begeg-
nungszentren geprägt von freiwilligem 
Engagement und Hilfe zur Selbsthilfe. Die 
Einrichtungen bieten ein umfassendes 
Spektrum von Angeboten zur Förderung 
von Interessen z. B. in den Bereichen 
Bildung, Kultur und Sport, unterschied-
lichen Veranstaltungen, Familienfeiern 
usw. Es sind also Freiräume für viele 
eigene Aktivitäten geschaffen, die den 
jeweiligen Interessen und Bedürfnissen 
entsprechen.
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Die Hansestadt unterstützt die Vereine und 
Verbände, die sich in den Stadtteil- und 
Begegnungszentren engagieren, finan-
ziell.

Stadtteil- und Begegnungszentren haben 
einen hohen Stellenwert für den sozialen 
Zusammenhalt der Einwohnerinnen und 
Einwohner und sind eine Bereicherung der 
jeweiligen Stadtteile und tragen darüber 
hinaus zum gesellschaftlichen Zusammen-
halt insgesamt bei. 

Den Stadtteil- und Begegnungszentren 
wird aufgrund ihrer sozialpolitischen Be-
deutung im Haushalt der Hansestadt ein 
entsprechender Stellenwert beigemes-
sen.

seniorenbegegnungsstätten

Die Seniorenbegegnungsstätten fördern 
die sozialen Beziehungen vieler älterer 
Menschen, knüpfen bei Interessen und 
Fähigkeiten an und fördern die Aus-
einandersetzung mit der Umwelt. Sie 
tragen zu Erhöhung der Lebensqualität 
bei. Die Angebote sollen Engagement 
ermöglichen, das Erfahrungs- und Leis-
tungspotenzial der älteren Generation 
nutzen, ihre Bildungsbereitschaft und 
-fähigkeiten anerkennen und ihr phy-
sisches und psychisches Wohlergehen 
fördern.

Die Begegnungsstätten sind über die gan-
ze Stadt Rostock verteilt.
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stadtteil dierkow:
Volkssolidarität kreisverband  
Rostock-stadt e.V.
stadteil- und Begegnungszentrum 
(sBZ) dierkow
Herr Ohm
Lorenzstraße 66, 18146 Rostock
Telefon: 0381 6665271
E-Mail: steffen.Ohm@volkssolidaritaet.de

stadtteil evershagen:
Institut Lernen & Leben e.V. 
stadtteil- und Begegnungszentrum 
(sBZ) evershagen
Frau Dannel-Klein
Maxim-Gorki-Straße 52, 18106 Rostock
Telefon: 0381 7680564
E-Mail: mghevershagen@illev.de

stadtteil- und Begegnungszentren 

stadtteil Groß klein:
aWo sozialdienst Rostock  
gemeinnützige GmbH
stadtteil- und Begegnungszentrum 
Groß klein „Börgerhus“
Herr Müller
Gerüstbauerring 28, 18109 Rostock
Telefon: 0381 1217355
E-Mail: boergerhus@awo-rostock.de

stadtteil Lichtenhagen:
kolping Initiative M-V gGmbH – 
stadtteil- und Begegnungszentrum 
(sBZ) Lichtenhagen
Rainer Fabian
Mecklenburger Allee 16 (Bauphase), 
Eutiner Straße 20 (nach der Bauphase),
18109 Rostock
Telefon: 0381 717238
Fax: 7699488
E-Mail: kolping-lichtenhagen@gmx.de
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stadtteil Lütten klein:
Mehrgenerationenhaus (MGH)
Rostock Lütten klein
In VIa Rostock e.V. 
Frau Teuber
Danziger Straße 45 d, 18107 Rostock
Telefon: 0381 77880314
Fax: 0381 77880313
E-Mail: teuber@invia-rostock.de

stadtteil Reutershagen:
Rostocker Freizeitzentrum (RFZ) e.V.
Herr Lüttgerding
Kuphalstraße 77, 18069 Rostock
Telefon: 0381 8903040 
Fax: 8903044
E-Mail: leitung@rfz-online.de

stadtteil schmarl:
asB
Gemeinnützige Gesellschaft für kin-
der- und Jugendhilfe des asB mbH
kinder-, Jugend- und Familienzent-
rum (kJFZ) „Haus 12“ 
Frau Eisele
Am Schmaler Bach 1, 18106 Rostock
Telefon: 0381 1202549
E-Mail: sbz-haus12@asb-kjh.de

stadtteil südstadt/Biestow:
stadtteil- und Begegnungszentrum 
(sBZ) südstadt/Biestow gGmbH
Dagmar Dinse
Tychsenstraße 9 b, 18059 Rostock
Telefon: 0381 6370341
E-Mail: sbz.rostock@gmail.com

stadtteil toitenwinkel:
dRk kreisverband Rostock e.V. 
stadtteil- und Begegnungszent-
rum (sBZ)/Mehrgenerationenhaus 
(MGH) toitenwinkel
Frau Lorenz
Zum Lebensbaum 16, 18147 Rostock
Telefon: 0381 63729785
E-Mail: c.lorenz@drk-rostock.de
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stadtteil Biestow:
Volkssolidarität kreisverband 
Rostock e.V.
Ährenkamp 4, 18059 Rostock

stadtteil Brinckmansdorf:
asB kreisverband Rostock e.V.
Jan-Maat-Weg 26, 18055 Rostock

stadtteil evershagen:
aWo kreisverband Rostock e.V.
Maxim-Gorki-Str. 12, 18106 Rostock

stadtteil Gehlsdorf:
aWo kreisverband Rostock e.V.
Fährstraße 8 b, 18147 Rostock

stadtteil Groß klein:
aWo sozialdienst Rostock 
gemeinnützige GbmH
stadtteil- und Begegnungszentrum 
Groß klein
Seniorengruppe Börgerhus
Gerüstbauerring 28, 18109 Rostock

stadtteil Hansaviertel:
Volkssolidarität kreisverband 
Rostock e.V.
Bremer Straße 24, 18057 Rostock

seniorenbegegnungsstätten

stadtteil Lichtenhagen:
aWo kreisverband Rostock e.V.
Mecklenburger Allee 13, 18109 Rostock

stadtteil Lütten klein:
Rostocker stadtmission e.V.
Helsinkier Straße 40, 18107 Rostock

stadtteil Markgrafenheide:
aWo kreisverband Rostock e.V.
Albin-Köbis-Straße 11, 18146 Rostock

stadtteil Reutershagen:
Volkssolidarität kreisverband 
Rostock e.V.
Etkar-Andé-Straße 53 a, 18069 Rostock

stadtteil schmarl:
aWo kreisverband Rostock e.V.
Roald-Amundsen-Straße 24,  
18106 Rostock

stadtteil südstadt:
aWo kreisverband Rostock e.V.
Südring 28 b, 18059 Rostock

stadtteil Warnemünde:
aWo kreisverband Rostock e.V.
Fritz-Reuter-Straße 39, 18119 Rostock
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Die Hansestadt Rostock garantiert älteren 
Bürgerinnen und Bürgern ihren gesetz-
lichen Anspruch:

nach dem sozialgesetzbuch XII:

Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialhilfe-
Regelsatz, Unterkunfts- und Heizkos-
ten, Krankenversicherungs- und Pfle-
geversicherungs-Beiträge, Mehrbedarf, 
einmalige Beihilfen) 
Grundsicherung im Alter (Leistun-
gen wie Hilfe zum Lebensunterhalt 
für alle, die 65 Jahre und älter sind)  
Übrigens: Unterhaltspflichtige Kinder 
werden nur selten zum Elternunterhalt 
herangezogen, bekommen die Eltern 
Grundsicherung, müssen die Kinder 
nur dann zahlen, wenn sie mehr als 
100.000 EUR jährliches Gesamteinkom-
men haben.
Hilfe zur Pflege, Sozialhilfe kann auch in 
anderen Situationen gewährt werden, 
z. B. bei Pflegebedürftigkeit in der Häus-
lichkeit, in einer Kurzzeitpflegeeinrich-
tung oder in einer Pflegeeinrichtung.

•

•

•

Hilfe in anderen Lebenslagen (Weiter-
führung des Haushaltes, Altenhilfe, Blin-
denhilfe)

nach dem asylbewerberleistungs-
gesetz

nach dem Bundesversorgungsgesetz 
(Kriegsopferfürsorge – Renten, Beihilfen 
für Heilbehandlungen etc.)

nach dem Wohngeldgesetz 
(Gewährung von Wohngeld als Miet- oder 
Lastenzuschuss)

und weitere Leistungen 
(Rostocker Seniorenbeirat, Versicherungs-
amt, Entgeltverhandlungen, Vereins- und 
Trägerförderung, Obdachlosenunterbrin-
gung)

Diese Leistungen für ältere Menschen  
können im Amt für Jugend und Soziales, 
in den jeweiligen Regionalbüros beantragt 
werden.

•

soziale angelegenheiten
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amt für Jugend und soziales
Regionalbüro nordwest
Winfried Schulz, Raum 313
H.-Fallada-Straße 1, 18069 Rostock
Telefon: 0381 381-6912
Fax: 381-6835

amt für Jugend und soziales
Regionalbüro Mitte
Dörte Milles-Bunjevac, Haus II, Raum 2.22
St.-Georg-Straße 109, 18055 Rostock
Telefon: 0381 381-2546
Fax: 381-3506

amt für Jugend und soziales
Regionalbüro nordost
Ilona Eckardt, Raum 200
J.-Nehru-Straße 33, 18147 Rostock
Telefon: 0381 381-5250
Fax: 381-5241

amt für Jugend und soziales
Regionalbüro nord
Bernhard Stuwe, Raum 28 (Klenow Tor)
A.-Tischbein-Straße 48, 18109 Rostock
Telefon: 0381 381-2540
Fax: 381-2570

Rundfunkgebührenbefreiung

Grundlegende Änderungen haben sich 
bei der Befreiung von Rundfunkgebühren 
ergeben:

Eine mögliche Befreiung wird nicht mehr 
vom Amt Jugend und Soziales erteilt, 
diese wird nur noch direkt von der Ge-
bühreneinzugszentrale GEZ zuerkannt. 
Entsprechende Antragsformulare kön-
nen jedoch vom Amt für Jugend und 
Soziales ausgereicht werden. Die For-
mulare können aber auch kostenlos im 
Internet unter www.gez.de herunterge-
laden werden.
Eine Befreiung von Rundfunkgebühren 
wegen zu geringem Einkommen gibt es 
nicht mehr.
Eine Befreiung ist nur noch möglich, 
wenn man bestimmte Leistungen be-
zieht wie: 

 – Grundsicherung nach SGB XII
 – Arbeitslosengeld II nach dem SGB II
 – BAföG
 –  mit einem Schwerbehindertenausweis 

versehen mit dem Merkzeichen RF.

•

•

•
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die selbsthilfekontaktstelle 

informiert persönlich oder telefonisch, 
an Informationsständen, auf Messen und 
Aktionstagen, im Internet, mit Broschü-
ren und Faltblättern über Selbsthilfe-
gruppen in und um Rostock
ermöglicht und fördert die Zusammen-
arbeit der Selbsthilfegruppen und -ver-
eine untereinander
berät und unterstützt Selbsthilfegruppen 
bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 
organisiert Weiterbildungsmöglichkeiten 
für Gruppenmitglieder.

Die Selbsthilfekontaktstelle Rostock ist Mit-
glied der Landesarbeitsgemeinschaft der 
Selbsthilfekontaktstellen Mecklenburg-
Vorpommern.

•

•

•

•

selbsthilfegruppen

In Selbsthilfegruppen treffen sich freiwillig 
und zwanglos Menschen, die ein gemein-
sames Problem haben oder sich in einer 
ähnlichen Lage befinden. 
Sie kommen regelmäßig zusammen, um 
sich: 

auszusprechen
gemeinsame Wege der Problembewäl-
tigung zu finden
Informationen und Erfahrungen auszu-
tauschen
ihre Isolation zu überwinden
gemeinsame Vorhaben zu planen und 
durchzuführen

Selbsthilfegruppen arbeiten:

partnerschaftlich
gleichberechtigt
selbstverantwortlich

Alles, was in der Gruppe besprochen wird, 
bleibt in der Gruppe!

•
•

•

•
•

•
•
•

selbsthilfekontaktstelle Rostock
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Im Raum Rostock gibt es  
selbsthilfegruppen und -vereine  
zu folgenden schwerpunkten:

Frauen/senioren
z.B. Club 60-Plus im ALV
–  Gemeinschaft Rostocker Jahresringe

Besondere Lebenslagen
z.B. Angehörigengruppe Demenz 
„Noch eine schöne gemeinsame Zeit“
–  Angehörige von Demenzkranken
–  Ganzheitliche Lebenshilfe
–  Trauerhilfe

Behinderung
z.B. Blinden- und Sehbehindertenverein 
M-V e.V.

chronische erkrankungen
z.B. Lichtblicke trotz Übergewicht
–  Selbsthilfegruppe für konservative und 

operative Adipositastherapie
–  Adipositas-Selbsthilfegruppe am  

Klinikum Süd
–  Schlaganfall und Aphasie  

Reutershagen

–  Schlaganfall und Aphasie Evershagen 
–  Schlaganfall und Aphasie Lütten Klein
–  Asthma und Allergie
–  Blutgerinnung Rostock
–  Chronisch entzündliche Darmerkran-

kungen
–  Diabetiker Rostock e.V.
–  Dialyse
–  Epilepsie
–  Guillain-Barrè-Syndrom
–  Hepatitis-C
–  Hirntumor-Selbsthilfegruppe
–  „+Pol“ – HIV-Infizierte, Aidskranke und 

Angehörige
–  Huntington-Selbsthilfe Norddeutsch-

land
–  Koronare Herzgruppe
–  Frauen mit und nach Krebs des SFK
–  Frauenselbsthilfe nach Krebs Landesver-

band M-V e.V.
–  Kehlkopflose
–  Frauen nach Krebs CUK
–  Lungenkrebs
–  Lupus Erythematodes 
–  Kontaktkreis Leukämie
–  Morbus Bechterew
–  Multiple Sklerose (2 Gruppen)
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–  Deutsche Myasthenie-Gesellschaft e.V.
–  Neurodermitis 
–  Osteoporose
–  Arbeitskreis der Pankreatektomierten 

e.V.
–  Polio und Spätfolgen
–  Parkinson (3 Gruppen)
–  Prostatakrebs
–  Restless legs
–  Rheumakranke Lütten Klein
–  Rheumakranke Südstadt
–  Rheumakranke Nordwest
–  Rheumakranke Warnemünde
–  Deutsche Sarkoidose Vereinigung e.V.
–  Schlafapnoe
–  Schmerz-Auswege
–  Skoliose Bundesverband Selbsthilfe in 

M-V
–  Stoma
–  Tourette
–  Zöliakie

elterngruppen

seelische Gesundheit
z.B. Gegen die Angst
–  Angst und Depression
–  „Grüner Ring“
–  Angehörige und Freunde  

psychisch Kranker
–  Anonyme Messies
–  Montagsgruppe
–  Burnout-Selbsthilfegruppe
–  Zukunft
–  Psychose
–  AED – Auswege aus Erektiler  

Dysfunktion

abhängigkeit
–  Anonyme Alkoholiker
–  Angeleitete Selbsthilfegruppe für Eltern/ 

Angehörige von Patient(inn)en mit Ess-
störungen

–  Angeleitete Selbsthilfegruppe für Essstö-
rungen – Evangelische Suchtberatung

–  Selbsthilfegruppe für Betroffene von Al-
kohol – Evangelische Suchtberatung

–  Abhängigkeit – Caritas
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–  Trockendock e.V.  
(11 Selbsthilfegruppen)

–  Die Ehemaligen Volkssolidarität
–  Montagsgruppe Volkssolidarität
–  Mittwochsgruppe Volkssolidarität
–  Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe
–  Spieler EX-Change
–  Blaues Kreuz – Ortsverein Rostock

kontakt:
Selbsthilfekontaktstelle Rostock
Goerdelerstraße 50 (Reuterpassage), 
18069 Rostock
Telefon/Fax: 0381 4904925
E-Mail: info@selbsthilfe-rostock.de
www.selbsthilfe-mv.de

sprechzeiten:
Montag – Donnerstag
9.00 – 12.00 Uhr

Mittwoch
14.00 – 16.30 Uhr

und nach Vereinbarung
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Die Rostocker Seniorenakademie – her-
vorgegangen aus dem 1994 gegrün-
deten Seniorenkolleg an der Universität 
Rostock – bietet semesterweise ein Bil-
dungsprogramm für ältere Menschen 
an.

Interessentinnen und Interessenten haben 
folgende Möglichkeiten der Teilnahme:

1. teilnahme am 
stUdIUM GeneRaLe
Das Studium generale beinhaltet Lehrver-
anstaltungen an der Universität Rostock, 
die für Studierende aller Fachrichtungen 
sowie Gasthörerinnen und Gasthörer 
kostenlos geöffnet sind. Welche Vorle-
sungen dazu gehören, kann man dem 
Vorlesungsverzeichnis der Universität  und  
dem Programmheft der Seniorenakade-
mie entnehmen.

2. teilnahme am VoRtRaGs-
PRoGRaMM der seniorenakademie
Es umfasst pro Semester 15 in sich abge-
schlossene Einzelvorträge zu einem breit 
gefächerten Themenspektrum. Die Vor-
träge geben Einblicke in Forschung und 
Lehre an allen Fakultäten der Universität 
sowie in Probleme und Lösungskonzepte 
von Stadt und Region. Sie haben eine 
Orientierungsfunktion und regen an, sich 
tiefer mit bestimmten wissenschaftlichen 
Fragestellungen zu beschäftigen. Die Vor-
tragsreihe wird nur als Gesamtpaket an-
geboten.

3. teilnahme an kURsen,  
seMInaRen, aRBeItskReIsen  
speziell für seniorinnen und senioren
Das wechselnde Angebot beinhaltet u. a. 
Fremdsprachenkurse, PC-Kurse, kognitives 
Training, Seminare zu künstlerisch-kultu-
rellen, psychologischen, gerontologischen 
Inhalten. In den Arbeitskreisen (Wossidlo-
Arbeitskreis und Arbeitskreis Internet) ist  
selbstständiges Arbeiten gefragt.

Rostocker seniorenakademie (Rsa)
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4. teilnahme an  
eInZeLVeRanstaLtUnGen
Die oben genannten wöchentlich bzw. 
14-täglich stattfindenden Veranstaltun-
gen werden ergänzt durch kulturelle und 
touristische Einzelveranstaltungen (Son-
derführungen in Museen, Lesungen, the-
matische Exkursionen).

5. Projektarbeit
Die Rostocker Seniorenakademie ist ört-
liche Anlaufstelle im Rahmen des Landes-
programms „Weiterbildung älterer Men-
schen für bürgerschaftliches Engagement 
in M-V als seniorTrainer/in“, das vom Mi-
nisterium für Gesundheit und Soziales M-V 
gefördert wird.

Zulassungsvoraussetzungen  
und einschreibung

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
(ca. ab 50 Jahre) bestehen keine formellen 
Zulassungsbedingungen. Interessierte 

können sich für bestimmte Veranstal-
tungen eines Semesters einschreiben. 
Notwendig sind die Anmeldung vor Se-
mesterbeginn und die Entrichtung des 
Teilnehmerentgelts (ab 31 EUR). Die Som-
mer- und Wintersemester orientieren sich 
an der Vorlesungszeit der Universität und 
umfassen 15 Wochen.

kontakt
Universität Rostock
Rostocker Seniorenakademie
Parkstraße 6, 18057 Rostock
Tel. 0381 4985661
E-Mail: seniorenakademie@uni-rostock.de
www.rsa.uni-rostock.de
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In fast allen Rostocker Stadtteilen treffen 
sich Senioren in geselliger Runde zum 
Tanz, um gleichsam spielerisch mit viel 
Freude Koordinationsfähigkeit sowie Herz- 
und Kreislaufsystem zu trainieren. 

Da immer neue Tänze mit anderen Schritt-
kombinationen geübt werden, stärken 
wir auch unser Konzentrationsvermögen –  
also: Gedächtnistraining gratis.

Wir tanzen internationale Folklore-, Stan-
dardtänze in geselliger Form, Squares, 
Rounds und Kontratänze.

Jeder tanzt mit jedem – dadurch haben 
wir auch guten Zusammenhalt in den 
Gruppen. Geselligkeit und Frohsinn sind 
ganz groß geschrieben.

Es ist erwiesen, dass der Tanz die beste 
Medizin ist gegen beginnende Altersde-
menz und Altersdepression.

Die Gruppen werden geleitet von eigens 
vom Bundesverband Seniorentanz ausge-
bildeten Tanzleiterinnen.

Ansprechpartnerin:
Roswitha Mehls
Breitscheidstraße 10 b
18225 Kühlungsborn
Telefon: 038293 12621

seniorentanz
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Bewegungs- und Sportaktivitäten sind 
bedeutsam für die Erhaltung bzw. Ver-
besserung von Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit, für soziale Geborgenheit und 
allgemeines Wohlbefinden.

Dies gilt auch für ältere Menschen, die aus 
dem Arbeitsprozess ausgeschieden sind 
und sich in der nachberuflichen Lebens-
phase befinden.

Viele Rostocker Sportvereine stellen sich 
dieser Aufgabe und halten zahlreiche  
seniorensportliche Angebote bereit. 

Beim Üben in den Trainingsgruppen 
stehen vor allem gesundheitssportliche 
Maßnahmen im Vordergrund. Vereinsü-
bergreifend bietet die Arbeitsgruppe Se-
niorensport des Stadtsportbundes Rostock 
sportliche Maßnahmen und Veranstal-
tungen wie Badespaß, Kegeln, Wandern, 
Volleyball, Hallensportfest, Seniorenball. 
Mehr als 1.000 Rostocker Seniorensportler 
vertreten uns regelmäßig zu den Senio-

seniorensport

rensportspielen des Landes Mecklenburg-
Vorpommern.

Ansprechpartner/in:
Herr Dr. Bothe, Vereinsberater
Frau Griem, Projektleiterin Seniorensport

Stadtsportbund Rostock
Warnowallee 5, 18107 Rostock
Telefon: 0381 2019847
Fax: 0381 2019849
E-Mail: stadtsportbund-rostock@t-online.de
www.stadtsportbund-rostock.de
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Den Lebensabend genießen, 
ohne aufs Geld achten zu müssen

Der Finanz-Check

1.	 In	einem	persönlichen	Gespräch	können	Sie	sich	zunächst	unverbindlich	und	
trägerneutral	in	einem	der	Pflegestützpunkte	oder	in	einer	kommunalen	Be-
ratungsstelle	informieren.		

2.	 Für	welche	benötigten	Hilfen	brauche	ich	finanzielle	Unterstützung,	damit	auch	
noch	etwas	zum	Leben	übrig	bleibt?	Sie	sollten	Ihre	Ansprüche	nicht	verschen-
ken,	wenn	Sie	sich	finanziell	dabei	auf	längere	Sicht	verausgaben.	

3.	 Rechtsansprüche	klären	und	durchsetzen:	Hierzu	erhalten	Sie	einige	Hinweise,	
um	sich	in	den	Rechtsgrundlagen	orientieren	zu	können.	Hinweise	zur	Antrag-
stellung	finden	Sie	ebenfalls	in	diesem	Kapitel.

Den Lebensabend entspannt genießen

Kompetente, persönliche Beratung

 Vermögensoptimierung
 Sparen und Anlegen
 Online Banking
 Vorsorgevollmachten
 Pflegeversicherungen
 VR-BankRiester

... und natürlich die Veranstaltungen unserer VR-BankAKADEMIE

Infoline: 0381 - 49 67 222  www.rostocker-vrbank.de

Kennen Sie unser

Gebührenfreies

Girokonto?



Spezielle Wohnformen für Senioren

Wohnen,	 Hilfe	 und	 Pflege	 ist	 in	 vielen	
Kombinationen	 möglich.	 Nicht	 zuletzt	
die	 rechtlichen	 Änderungen	 zur	 Finan-
zierung	pflegerischer	Leistungen	durch	
die	Pflegeversicherung	heben	die	bishe-
rigen	Grenzen	zwischen	eigenständigem	
Wohnen	und	der	pflegerischen	Rundum-

versorgung	in	einer	stationären	Einrich-
tung	immer	stärker	auf.	Für	den	immer	
seltener	werdenden	Fall,	dass	die	vorhan-
dene	private	Familien-	oder	Single-Woh-
nung	für	den	jeweiligen	Gesundheitszu-
stand	zu	viele	Hindernisse	aufweist,	gibt	
es	 alternativ	 zum	 Wechsel	 in	 eine	 voll-
stationäre	 Pflegeeinrichtung	 Wohnan-
gebote	unter	vollständiger	Beibehaltung	

Spezielle Wohnformen für Senioren

Ein Hoch auf das beste Alter
Viele Tipps rund ums Leben und
Wohnen im Alter finden Senioren
in der neuen Spezialausgabe unse-
res Kundenmagazins.
Bei der WIRO finden Sie Ihre pas-
sendeWohnung und Service gibt´s
dazu. Das kostenlose Magazin ist
in allen WIRO-KundenCentern und
Nachbarschaftstreffs erhältlich.

Wohnen in Rostock
0381.4567-4567 • WIRO.de

Mit 50plus
das Leben genießen

Die neue »WIRO spezial«



Altenhilfe
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Spezielle Wohnformen für Senioren

der	 eigenständigen	 Lebensgestaltung,	
um	den	Ansprüchen	auf	individuelles	und	
familienähnliches	 Wohnen	 trotz	 Krank-
heit,	Behinderung	und	Pflegebedürftig-
keit	gerecht	zu	werden.	

Das	sind	neben	den	klassischen	alten-	und	
behindertengerechten	 Wohnungen	 die	
unterschiedlichsten	 Formen	 des	 „Woh-
nens	+	Service“.	

Zentraler	Punkt	beim	„Betreuten Woh-
nen“	 ist	 die	 Tatsache,	 dass	 Sie	 zum	
Miet-	 oder	 Kaufvertrag	 einen	 geson-
derten	Betreuungsvertrag	abschließen.	
Wahl-	und	Pflichtleistungen	müssen	da-
bei	 genau	 unterschieden	 werden	 und	
sollten	im	Vertrag	gesondert	festgelegt	
sein.	

Betreutes Wohnen für 60+	bietet	Ihnen	
als	aktuell	stark	nachgefragte	Wohnform	
ein	 Angebot	 von	 eigenständigen	 Miet-
wohnungen	für	ältere	Paare	und	Einzel-
personen.	Zum	Mietvertrag	schließen	Sie	
einen	Service-	oder	Betreuungs-Vertrag	
ab,	der	ein	im	Detail	beschriebenes	Ser-

vice-Paket	enthält.	Dafür	entrichten	Sie	
eine	Monatspauschale.

Entlastung	 im	 hauswirtschaftlichen	
Bereich	 bieten	 die	 traditionellen	 Seni-
orenwohnungen,	 die	 mit	 öffentlichen	
Fördermitteln	für	Menschen	ab	60	Jah-
ren	 mit	 niedrigem	 Einkommen	 „alters-
gerecht“	gebaut	wurden.	Der	Bezug	der	
Wohnungen	ist	meist	abhängig	von	einem	
Wohnberechtigungsschein.	

Wohngemeinschaften	 sind	 nicht	 nur	
für	Studenten	attraktiv.	In	einer	Seni-
oren-WG	bewahren	Sie	sich	Ihre	Unab-
hängigkeit	und	sind	doch	nie	allein.	Die	
gemeinsamen	Tage	mit	den	Mitbewoh-
nern	 können	 bunt	 und	 abwechslungs-
reich	gestaltet	werden	und	erhellen	so	
den	 Alltag.	 Und	 auch	 im	 Krankheitsfall	
können	sich	die	WG-Mitglieder	gegen-
seitig	helfen	und	stützen.	

Was	vor	hundert	Jahren	noch	gang	und	
gäbe	war,	wird	jetzt	in	der	modernen	Ge-
sellschaft	 wiederentdeckt:	 Das	 Mehr-
generationenwohnen.	Von	einer	solchen	
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Selbstbestimmt Wohnen und Leben
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Wohngemeinschaft	können	alle	Beteilig-
ten	nur	profitieren.	So	können	Sie	inner-
halb	des	familienähnlichen	Verbandes	die	
Betreuung	der	Kinder	übernehmen,	wenn	
sich	die	berufstätigen	Eltern	gerade	bei	
der	 Arbeit	 befinden	 oder	 anderweitig	
verhindert	sind.	Im	Gegenzug	fühlen	sich	
viele	Senioren	in	einer	solchen	Mehrgene-
rationen-WG	besser	 in	die	Gesellschaft	
integriert	und	somit	mitten	im	Leben.	

Auch	wenn	sich	viele	Menschen	bis	ins	hohe	
Alter	 einer	 guten	 Gesundheit	 erfreuen,	
kann	es	nach	Stürzen	oder	chronischen	
Krankheiten	auch	vorkommen,	dass	Kran-
kenpflege	 in	 einem	 Umfang	 notwendig	
wird,	 die	 Angehörige	 im	 Privathaushalt	
nicht	bewältigen	könnten.	

Dann	 kommt	 der	 Umzug	 des	 Patienten	
in	eine	stationäre Pflegeeinrichtung	 in	
Betracht.	 Hier	 steht	 Ihnen	 in	 der	 Re-
gel	ein	Appartement	oder	ein	Ein-	oder	
Zweibettzimmer	mit	Bad	zur	Verfügung.	
Zudem	können	Sie	rund	um	die	Uhr	von	
qualifizierten	Fachkräften	versorgt	und	
gepflegt	werden.	

Der	Begriff	der	Hausgemeinschaft	be-
zeichnet	eine	Wohn-/Pflegegruppe	in	ei-
ner	vollstationären	Einrichtung,	die	dem	
Leben	 in	einer	gewachsenen	Familie	am	
nächsten	kommt.	Dadurch	können	natür-
lich	individuelle	Wünsche	stärker	berück-
sichtigt	werden,	als	das	im	großen	Kreis	
einer	stationären	Pflegestation	norma-
lerweise	möglich	ist.	Es	entsteht	zwischen	
Bewohnern	 und	 Pflegekräften	 ein	 ganz	
besonderes	 Beziehungsverhältnis	 und	
der	Übergang	von	der	eigenen	Wohnung	
ins	 Pflegeheim	 wird	 Ihnen	 erleichtert.	
Gemeinschafts-	 und	 	 Einzelaktivitäten	
strukturieren	 den	 Tagesablauf,	 wirken	
vitalisierend	und	fördern	das	Zusammen-
gehörigkeitsgefühl.

Selbstbestimmt Wohnen und Leben
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Bei uns sind sie
in guten Händen.



Wenn Pflegebedürftigkeit eintritt
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Am liebsten Familienangehörige

Nichts	prägt	uns	so	nachhaltig	im	Leben	
wie	die	Familie.	Daher	ist	die	Pflege	zuhau-
se	durch	Angehörige	und	Menschen,	die	
dem	Patienten	nahe	stehen,	natürlich	wo	
immer	es	geht	einer	stationären	Einrich-
tung	vorzuziehen.	Als	Angehöriger	haben	
Sie	einen	großen	Vorteil	gegenüber	jeder	
professionellen	 Pflegekraft:	 Sie	 wissen	
um	die	Vorlieben,	Neigungen	und	Gewohn-
heiten	 Ihres	 Angehörigen	 und	 kennen	
wichtige	biographische	Stationen	seines	
Lebens.	 Diese	 wohltuende	 Vertrautheit	
im	 persönlichen	 Umfeld	 können	 Sie	 viel	
leichter	 wieder	 herstellen	 und	 erhalten	
als	eine	fremde	Person.	

Zweidrittel	der	Pflegebedürftigen	erhal-
ten	 die	 nötige	 organisatorische,	 haus-
wirtschaftliche	 und	 nicht	 zuletzt	 emo-
tionale	Unterstützung	durch	die	Familie.	
Allerdings	 müssen	 Sie	 als	 Angehöriger	
in	dieser	Situation	genauso	konsequent	
auf	Ihre	eigenen	Kräfte	und	Bedürfnisse	
achten	und	eine	Überforderung	tunlichst	
vermeiden.	Auch	wenn	es	Ihnen	vielleicht	

schwer	fällt,	sollten	Sie	lernen,	auf	Ihre	ei-
gene	innere	Stimme	zu	hören	–	denn	wenn	
persönliche	 Isolierung,	 Unausgeglichen-
heit	und	Krankheit	die	Folgen	von	zuviel	
Stress	bei	der	Versorgung	des	Patienten	
sind,	 kann	 die	 häusliche	 Pflegesituation	
instabil	werden.	Damit	wäre	weder	dem	
zu	Pflegendem	noch	dem	Pfleger	gedient,	
denn	vermeidbare	Krankhausaufenthalte	
oder	 der	 Umzug	 in	 eine	 vollstationäre	
Pflegeeinrichtung	 könnten	 somit	 doch	
noch	erforderlich	werden.	Im	Folgenden	
soll	 ein	 Handlungsleitfaden	 aufgereiht	
werden,	nach	dem	Sie	Entscheidungen	zur	
Organisation	und	Finanzierung	von	Pfle-
gebedürftigkeit	in	Ruhe	treffen	können.

Rechtliche Regelungen

• Pflegezeitgesetz 
Berufstätige	Angehörige	sind	seit	dem	01.	
Juli	2008	dazu	berechtigt,	bei	Eintritt	von	
Pflegebedürftigkeit	eine	zehntägige	Aus-
zeit	zu	nehmen,	um	auf	die	veränderte	Si-
tuation	angemessen	reagieren	zu	können.	
Wenn	 noch	 keine	 Betriebsvereinbarung	
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Kreisverband Rostock e.V.

DRK-Seniorenwohnanlage Evershagen
A leks is -K iv i-S traße 1, 18106 R ostock

P flegehe im
Fachpflege für M enschen im W achkom a
B etreutes W ohnen

DRK-Seniorenwohnanlage Südstadt
S em m elweiss traße 1, 18059 R ostock

P flegehe im m it D em entenwohngruppen
Tagespflege

w w w.drk -hro .de Te l. 0381 77603-115
Fax 0381 77603-140

Ambulante DRK-Pflegedienste
H ansavie rte l/KTV /R eutershgn. Te l. 0381 2006663
S üdstadt/B ies tow /S tadtm itte Te l. 0381 441491
E vershagen Te l. 0381 1201544
S chm arl Te l. 0381 1217365

Essen auf Rädern direkt aus der DRK-Küche
L ie ferung im ganzen S tadtgeb ie t Te l. 0381 2424242

Zentrale DRK-Infonummer Te l. 0180 365 0180
9 C ent /M in aus dem F estnetz, m obil m ax. 42 C ent
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dazu	vorliegt,	müssen	Sie	vorläufig	in	Kauf	
nehmen,	 dass	 die	 Zeit	 wie	 „unbezahlter	
Urlaub“	 mit	 Freistellung	 von	 der	 Arbeit	
unter	Lohnverzicht	vom	Arbeitgeber	ge-
wertet	wird.	Weder	dem	Arbeitgeber	noch	
dem	Arbeitnehmer	werden	Lohn-	bzw.	Ar-
beitsausfall	von	der	Pflegeversicherung	
erstattet.	Darüber	hinaus	können	Sie	eine	
volle	oder	teilweise	Freistellung	von	der	
Arbeitsleistung	unter	Fortbestehen	des	
Arbeitsverhältnisses	bis	zu	einem	halben	
Jahr	erwirken.	Das	 ist	 jedoch	nur	mög-
lich,	wenn	Ihr	Unternehmen	mehr	als	15	
Beschäftigte	hat.

www.pflegezeitgesetz.de

• Verhinderungspflege
Ein	 neuer	 Zusatz	 im	 Pflegegesetz	 re-
gelt	nun	die	Versorgung	Ihres	Angehöri-
gen,	falls	einmal	ein	Engpass	durch	einen	
Krankheitsfall	oder	wegen	Abwesenheit	
aus	persönlichen	Gründen	eintreten	soll-
te.	Sie	haben	in	diesem	Fall	jetzt	bereits	
nach	einem	halben	Jahr	Anspruch	auf	Fi-
nanzierung	pflegerischer	Unterstützung	
durch	eine	ambulante	Pflege	oder	auch	

durch	den	Aufenthalt	 in	einer	Kurzzeit-
pflege-Einrichtung	 bis	 zu	 vier	 Wochen.	
Weitere	 Informationen	 erhalten	 Sie	 bei	
Ihrer	 Pflegekasse	 und	 in	 der	 Pflegebe-
ratung.

•  Feststellung der  
Pflegebedürftigkeit

Seit	Einführung	der	Pflegeversicherung	
wird	 dem	 Anspruch	 auf	 Leistungen	 aus	
der	Pflegeversicherung	die	Einstufung	als	
pflegebedürftig	vorangestellt.	Nach	Ein-
reichen	eines	entsprechenden	Antrages	
machen	sich	Mitarbeiter	der	Krankenkas-
se	dazu	vor	Ort	ein	Bild	des	Gesundheits-
zustandes	des	Patienten,	um	dann	über	
die	Pflegestufe	und	die	zu	erbringenden	
Leistungen	zu	entscheiden.	

Die	jeweilige	Pflegegeldpauschale	richtet	
sich	 dann	 nach	 der	 Pflegestufe.	 Diese	
wird	als	Sachleistung	an	den	beauftrag-
ten	Pflegedienst	oder	an	die	Pflegeein-
richtung	oder	zur	Sicherstellung	der	pri-
vaten	häuslichen	Pflege	in	voller	Höhe	an	
den	Pflegebedürftigen	gezahlt	 (bzw.	an	
seinen	rechtlichen	Betreuer).	Die	Kombi-
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nation	von	Sach-	und	Geldleistungen	ist	
möglich,	um	zur	Entlastung	der	privaten	
Pflege	einen	Teil	des	Pflege-	und	Betreu-
ungsaufwandes	durch	einen	anerkannten	
Pflegedienst	 oder/und	 die	 Inanspruch-
nahme	von	Tagespflegeangeboten	zu	er-
möglichen.	

Pflegeformen

• Tagespflege
Als	 sinnvolle	 Alternative	 zum	 Umzug	 in	
eine	vollstationäre	Pflegeeinrichtung	und	
zur	Entlastung	des	privaten	Pflegehaus-
haltes	gibt	es	Tagespflegeeinrichtungen.	
Sie	bieten	tagsüber	die	umfassende	Ver-
sorgung	 einer	 vollstationären	 Einrich-
tung:	Die	Mahlzeiten	werden	gemeinsam	
eingenommen,	für	Freizeitbeschäftigung	
wird	 gesorgt	 und	 zudem	 gibt	 es	 meist	
Angebote	 zur	 Ergotherapie.	 Der	 Abend	
und	die	Nacht	wird	dann	wieder	im	Kreis	
der	Familie	verbracht.	Wenn	keine	Ange-
hörigen	den	Bring-	und	Holdienst	über-
nehmen	können,	wird	ein	entsprechender	
Fahrdienst	vermittelt	oder	auch	von	der	

jeweiligen	 Einrichtung	 angeboten.	 Bei	
Hochbetagten,	Demenzkranken	und	Sing-
les	lässt	sich	die	Nutzung	der	Tagespflege	
gut	mit	der	Grundversorgung	durch	einen	
ambulanten	Pflegedienst	kombinieren.	Mit	
dem	Pflegeweiterentwicklungsgesetz	hat	
sich	die	Finanzierung	dieser	kombinierten	
Leistungen	 wesentlich	 verbessert.	 Die	
Tagespflege	kann	sowohl	nur	an	einzel-
nen	Tagen	als	auch	an	allen	Werktagen	
genutzt	werden.	

• Kurzzeitpflege
Eine	weitere	Möglichkeit,	um	pflegenden	
Angehörigen	ein	paar	Wochen	Erholung	
von	der	Pflege	zu	ermöglichen	oder	eine	
vorübergehende	 Schwierigkeit	 in	 der	
häuslichen	Versorgung	zu	bewältigen,	sind	
Kurzzeitpflege	 in	 Alten-	 und	 Pflegeein-
richtungen.	 Das	 Angebot	 einer	 qualifi-
zierter	Alten-	und	Krankenpflege	in	einer	
vollstationären	Einrichtung	kann	dabei	bis	
zu	vier	Wochen	genutzt	werden.	

Einmal	 jährlich	 besteht	 zudem	 ein	 An-
spruch	 auf	 „Urlaubspflege“	 für	 die	 An-
gehörigen,	die	den	Rest	des	Jahres	die	
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häusliche	Pflege	sicherstellen.	Möchten	
Sie	 den	 geplanten	 Ostseeurlaub	 lieber	
gemeinsam	mit	 Ihrem	Angehörigen	ver-
bringen?	 Über	 „Urlaubs-	 und	 Verhinde-
rungspflege“	 lässt	sich	von	der	Pflege-
kasse	ein	gemeinsamer	Urlaub	finanziell	
unterstützen.	

• Ambulante Nachtpflege
Speziell	 in	der	Nacht	haben	manche	äl-
tere	 Menschen	 aus	 Krankheitsgründen	
Betreuungsbedarf,	obwohl	sie	tagsüber	
sehr	wohl	in	ihrer	eigenen	Wohnung	zu-
recht	kommen.	Hier	setzen	die	Angebote	
von	komplementären	Dienstleistern	und	
Pflegediensten	an,	die	nach	jeweiliger	Ab-
sprache	in	den	Abend-,	Nacht-	und	frühen	
Morgenstunden	mit	dem	Pflegebedürf-
tigen	per	Telefon	in	Kontakt	treten	oder	
auch	nach	Absprache	regelmäßig	persön-
lich	nach	dem	Patienten	schauen.	

Hilfe für Angehörige 

•  Erholungsmaßnahmen für  
pflegende Angehörige

Neben	 den	 Möglichkeiten	 der	 Kurzzeit-
pflege	 bestehen	 zunehmend	 häufiger	
Angebote,	 bei	 denen	 die	 Angehörigen	
mit	ihrem	Pflegebedürftigen	gemeinsam	
wegfahren	 und	 durch	 unterschiedliche	
Angebote	teilweise	getrennt	entspannen	
können,	ähnlich	der	Rehabilitationshäuser	
für	Menschen	mit	Sehbehinderungen	oder	
mit	demenziellen	Erkrankungen.
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Was ist im Sterbefall zu tun?
Klare	Gedanken	zu	fassen	ist	in	dieser	Situation	verständlicherweise	sehr	schwer.	

Daher	möchten	wir	Ihnen	an	dieser	Stelle	mit	der	Aufführung	des	bürokratischen	

Weges	eine	kleine	Stütze	sein:

•	Zunächst	wird	der	Arzt	benachrichtigt,	um	den	Totenschein	auszustellen.	

•	Die	nächsten	Angehörigen	werden	unterrichtet.	

•	Ein	Bestattungsinstitut	wird	mit	der	Beerdigung	beauftragt	bzw.	bei	Vorliegen	

einer	entsprechenden	Vorsorgeregelung	vom	Ableben	in	Kenntnis	gesetzt.	

•	Spätestens	 am	 folgenden	 Werktag	 sucht	 das	 Bestattungsinstitut	 das	 Stan-

desamt	auf,	um	folgende	Dokumente	vorzulegen:	Totenschein,	Geburtsurkunde	

bzw.	Heiratsurkunde	oder	Stammbuch,	Personalausweis	des	Verstorbenen	und	

desjenigen,	der	den	Sterbefall	anzeigt.	Das	Standesamt	stellt	die	Beerdigungs-

erlaubnis	aus.	

•	Je	nach	Glaubensbekenntnis	meldet	das	Bestattungsinstitut	mit	der	entspre-

chenden	Erlaubnis	die	Beerdigung	bei	der	Verwaltung	des	gewünschten	Friedhofs	

an	(Kirchengemeindeamt	oder	städtisches	Friedhofsamt).

•	Über	 den	 Tod	 werden	 die	 Versicherungen	 des	 Verstorbenen	 benachrichtigt,	

insbesondere	die	Renten-,	Lebens-	und	Krankenversicherung.	

•	Wurde	 ein	 Testament	 hinterlassen,	 wird	 dieses	 beim	 Nachlassgericht	 vorge-

legt.	

•	Die	Todesanzeige	wird	aufgegeben.	

•	Die	vertraglichen	Bindungen	des	Verstorbenen	werden	aufgelöst,	beispielsweise	

die	Mitgliedschaften	zu	Vereinen,	Verbänden	und	Organisationen	oder	der	Miet-

vertrag.	

Den letzten Weg in Würde gehen
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Bestattungsformen

Die	 Frage	 nach	 der	 richtigen	 Bestat-
tungsform	kann	jeder	nur	für	sich	selbst	
beantworten.	In	jedem	Fall	ist	es	sinnvoll,	
seine	Entscheidung	zu	Lebzeiten	schrift-
lich	zu	hinterlegen.

• Erdbestattungen
werden	grundsätzlich	in	einem	Sarg	vor-
genommen.	Ausnahmen	davon	aus	religi-
ösen	Gründen	sind	in	den	dafür	vorgese-
henen	Grabfeldern	möglich.	Sie	müssen	
jedoch	zuvor	bei	der	Friedhofsverwaltung	

beantragt	sowie	von	der	örtlichen	Ord-
nungsbehörde	genehmigt	werden.	Neben	
der	traditionellen	Erd-	und	Urnenbestat-
tung	ist	auch	die	anonyme	Erdbestattung	
möglich.

• Feuerbestattungen
können	 sowohl	 in	 Urnen	 als	 auch	 durch	
Verstreuung	oder	Vergrabung	vorgenom-
men	 werden.	 Auf	 den	 Friedhöfen	 ste-
hen	 für	 Urnen	 Reihen-	 und	 Wahlgräber	
zur	Verfügung.	Kapsellose	Aschebeiset-
zungen	 sind	 im	 Begräbniswald	 und	 auf	
dem	Aschestreufeld	möglich.	

Den letzten Weg in Würde gehen
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• Wahlgrab
Eine	 Wahlgrabstelle	 nimmt	 einen	 Sarg	
und,	je	nach	Grab,	auch	zusätzlich	Urnen	
auf.	Die	Wahl	der	Grabstätte	bezieht	sich	
auf	die	Bestattungsform.	Ein	Reihengrab	
wird	der	Reihe	nach	für	Einzelbestattun-
gen	vergeben.	Die	Grablage	wird	durch	die	
Friedhofsverwaltung	bestimmt.	Die	gärt-
nerische	Pflege	erfolgt	durch	die	Ange-
hörigen.	Auch	hier	sind	die	verschiedenen	
Bestattungsformen	 sowie	 die	 Nutzung	
des	Aschestreufeldes	möglich.	

Rechtliche Rahmenbedingungen

• Bestattungsvorsorge-Vertrag
In	diesem	Vertrag	können	jederzeit	Fest-
legungen	 zur	 eigenen	 Bestattung	 mit	
einem	Bestattungsunternehmen	getrof-
fen	 werden,	 um	 die	 trauernden	 Ange-
hörigen	zu	entlasten.	Die	Vorstellungen	
beispielsweise	zu	Grabreden,	Aufbahrung,	
Grabbeigaben,	Blumenschmuck	und	mu-
sikalischer	 Begleitung	 können	 verbind-
lich	für	die	Vertragspartner	und	für	die	
Hinterbliebenen	 festgelegt	 werden.	 In	

einem	 weiteren	 „Werkvertrag“	 kann	 die	
Grabpflege	 mit	 einer	 Friedhofsgärtne-
rei	geregelt	werden.	Die	vorab	gezahlten	
Geldleistungen	werden	auf	ein	Treuhand-
konto	hinterlegt.	Wenig	sinnvoll	ist	es,	die	
Wünsche	 für	 die	 Bestattung	 im	 Testa-
ment	aufzunehmen,	weil	das	Testament	
in	 der	 Regel	 erst	 nach	 der	 Bestattung	
eröffnet	wird.	Auch	wenn	Leistungen	des	
Sozialhilfeträgers	in	Anspruch	genommen	
werden,	besteht	ein	Recht	auf	eine	wür-
devolle	und	den	Lebensverhältnissen	des	
Verstorbenen	angemessene	Bestattung	
(§	74	SGB	XII).	Die	besondere	Härte	eines	
Falles,	wie	das	Fehlen	von	bestattungs-
pflichtigen	Verwandten	bzw.	Erben	kann	
zur	Schonung	eines	angemessenen	Vor-
sorgeaufwandes	führen.

Weitere	Informationen	erhalten	Sie	beim	
Bundesverband	Deutscher	Bestatter.

• Testament
Im	Testament	fixiert	sind	die	Wünsche	des	
Erblassers	zu	seinem	Erbe.	Einige	formale	
Regeln	für	die	Gültigkeit	bzw.	Verbindlich-
keit	 müssen	 eingehalten	 werden.	 Wem	
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es	unangenehm	ist,	seinen	letzten	Willen	
mündlich	mit	einem	Notar	zu	besprechen,	
kann	 sein	 Testament	 auch	 eigenhändig	
aufsetzen	und	es	mit	Vor-	und	Zunamen	
sowie	 Datum	 der	 Abfassung	 versehen.	
Die	 Hinterlegung	 beim	 Nachlassgericht	
ist	empfehlenswert.

• Verschenken statt Vererben
Manche	 Nachlässe	 bereiten	 Kopfzer-
brechen,	 da	 sie	 entweder	 nur	 schwer	
unter	den	Erben	aufzuteilen	sind	oder	
zu	 konfliktträchtigen	 Erbengemein-
schaften	 führen	 könnten.	 Für	 solche	
Fälle	gibt	es	eine	erwähnenswerte	Al-
ternative:	 Immobilien	 und	 individuell	
wertvolle	 Nachlässe	 können	 schon	 zu	
Lebzeiten	zum	gleichen	Steuersatz	ver-
schenkt	werden,	gegebenenfalls	auch	in	
mehreren	Etappen.	

Falls	Sie	ein	solches	Verfahren	in	Erwä-
gung	ziehen,	sollten	sie	jedoch	unbedingt	
eventuelle	Änderungen	in	Ihrer	Lebenssi-
tuation	berücksichtigen.	Denn	wer	schon	
frühzeitig	 sein	 Vermögen	 verschenkt,	
läuft	Gefahr,	später	zu	verarmen.

In	jedem	Falle	ist	eine	frühzeitige	Bera-
tung	 über	 geltendes	 Steuer-	 und	 Erb-
recht	 beim	 Steuerberater,	 Notar	 oder	
Fachanwalt	und	die	notarielle	Beurkun-
dung	der	Regelung	nicht	verkehrt.	

• Sozialhilfe und Nachlass
Das	SGB	XII	sieht	allgemein	vor,	dass	das	
Sozialamt	unter	bestimmten	Vorausset-
zungen	Anspruch	auf	Kostenersatz	durch	
den	Sozialhilfeempfänger	und	seine	An-
gehörigen	haben	kann.	Verstirbt	der	So-
zialhilfeempfänger,	so	kann	der	Anspruch	
auf	Kostenersatz	auch	gegen	die	Erben	
erhoben	werden.

Wurde	 beispielsweise	 dem	 Ehegatten	
des	 Hilfebedürftigen	 nicht	 zugemutet,	
das	selbst	bewohnte	Haus	zu	verwerten,	
um	unabhängig	von	Sozialhilfe	zu	bleiben,	
so	lässt	sich	vom	Erben	die	Verwertung	
des	 „Schonvermögens“	 zum	 Ersatz	 der	
Sozialhilfe	 einfordern,	 weil	 sein	 Vermö-
genszuwachs	zu	Lasten	der	Allgemeinheit	
ginge.
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